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Bekanntmachung zur 
 

Feststellung über das Ausscheiden eines Gemeindevertreters 
und das Leerbleiben eines Sitzes in der Gemeindevertretung Goltoft 

 
 
 
Aufgrund des § 44 Abs. 3 des Gemeinde- und Kreiswahlgesetzes (GKWG) wird bekannt 
gegeben, dass der Gemeindevertreter, Herr Karl Gelewsky, durch Verzichtserklärung seinen 
Sitz in der Gemeindevertretung der Gemeinde Goltoft verloren hat. 
 
Es wird festgestellt, dass damit die Liste der Goltofter Wählergemeinschaft  (GWG) Goltoft 
erschöpft ist und eine Listennachfolge nicht eintritt. Gemäß § 44 Abs. 2 GKWG bleibt der Sitz 
in der Gemeindevertretung Goltoft leer. 
 
Gemäß § 44 Abs. 3 des GKWG kann jeder Wahlberechtigte der Gemeinde Goltoft gegen 
diese Feststellung binnen eines Monats Einspruch erheben. Die Einspruchsfrist beginnt am 
Tage nach Erscheinen dieser Bekanntmachung. Der Einspruch ist schriftlich oder zur 
Niederschrift beim Amt Südangeln – Der Gemeindewahlleiter- Toft 7, 24860 Böklund, 
einzulegen.  
 
 
Böklund, den 28. Oktober 2016 
 
 
 
Der Gemeindewahlleiter  
Im Auftrag 
gez. Svenja Linscheid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veröffentlicht im Mitteilungsblatt des Amtes Südangeln Nr. 
 
vom __________________________,  Seite ___________________ 
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Stand: 27.10.2016

€ €

1. Anlagevermögen 1. Eigenkapital

1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 1.1 Allgemeine Rücklage 2.368.649,26

1.2 Sonderrücklage 155.600,00

1.2  Sachanlagen 1.3 Ergebnisrücklage 355.297,39

1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag 0,00

1.2.1  Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 0,00

1.2.1.1 Grünflächen 154.706,57 1.6 nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag 0,00

1.2.1.2 Ackerland 93.721,48

1.2.1.3 Wald, Forsten 40.560,32 2. Sonderposten

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 19.705,58

2.1  für aufzulösende Zuschüsse 1.280.031,70

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  

1.2.2.1  Kinder- und Jugendeinrichtungen 15.586,58 2.2  für aufzulösende Zuweisungen 848.894,93

1.2.2.2  Schulen 0,00

1.2.2.3  Wohnbauten 0,00 2.3  für Beiträge

1.2.2.4  Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude 1.138.330,45 2.3.1  aufzulösende Beiträge 42.772,18

2.3.2  nicht aufzulösende Beiträge 466.874,15

1.2.3  Infrastrukturvermögen

1.2.3.1  Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 226.411,87 2.4  für Gebührenausgleich 24.779,03

1.2.3.2  Brücken und Tunnel 1,00

1.2.3.3  Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen 0,00 2.5  für Treuhandvermögen 0,00

1.2.3.4  Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen 1.433.801,11

1.2.3.5  Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen 628.669,50 2.6  für Dauergrabpflege 0,00

1.2.3.6  Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 4.899,59

2.7  für sonstige Sonderposten 0,00

1.2.4  Bauten auf fremdem Grund u. Boden 4.081,18

1.2.5  Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 2,00 3.  Rückstellungen

1.2.6  Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 30.059,36 3.1  Pensions-/Beihilferückstellung 0,00

1.2.7  Betriebs- und Geschäftsausstattung 10.614,73 3.2  Altersteilzeitrückstellung 0,00

1.2.8  Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 886.865,57 3.3  Rückstellung für später entstehende Kosten 56.044,00

1.3  Finanzanlagen 3.4  Altlastenrückstellung 0,00

1.3.1  Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 3.5  Steuerrückstellung 0,00

1.3.2  Beteiligungen 0,00 3.6  Verfahrensrückstellung 0,00

1.3.3  Sondervermögen 0,00 3.7  Finanzausgleichsrückstellung 0,00

1.3.4  Ausleihungen 3.8  Instandhaltungsrückstellung 0,00

1.3.4.1  Ausleihungen an verbundeneUnternehmen, Beteiligungen, 0,00

 Sondervermögen 3.9  Sonstige andere Rückstellungen 0,00

1.3.4.2  Sonstige Ausleihungen 0,00

1.3.5  Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 4.  Verbindlichkeiten

4.1  Anleihen 0,00

2. Umlaufvermögen
4.2  Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

2.1  Vorräte 4.2.1  von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen 0,00

4.2.2  vom öffentlichen Bereich 0,00

2.1.1  Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, 0,00 4.2.3  vom privaten Kreditmarkt 200.000,00

2.1.2  unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen, 0,00

2.1.3  fertige Erzeugnisse und Waren, 0,00 4.3  Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten 0,00

2.1.4  Geleistete Anzahlungen 0,00

4.4  Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich 0,00

2.2  Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände  gleichkommen

2.2.1  Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Diensleistungen 32.687,93 4.5  Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 159.437,85

2.2.2  Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 1.015,59

   2.2.3  Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen 9.687,68 4.6  Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 1.569,00

2.2.4  Sonstige Privatrechtliche Forderungen 0,00

2.2.5  Sonstige Vermögensgegenstände 0,00 4.7  Sonstige Verbindlichkeiten 13.933,60

2.3  Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00

5.  Passive Rechnungsabgrenzung 0,00

2.4  Liquide Mittel 1.100.875,72

3. Aktive Rechnungsabgrenzung 141.599,28

4. Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag 0,00

5.973.883,09 5.973.883,09

Neuberend, 22.09.2016 gez. Hans-Helmut Guthardt

Ort, Datum Bürgermeister

Die vorstehende Eröffnungsbilanz der Gemeinde Neuberend wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 

 Gemäß § 95 n Abs. 4 und 6 der Gemeindeordnung kann jeder Einsicht (im Amt Südangeln, Toft 7, 24860 Böklund, Zi 309,

Öffnungszeiten: Mo – Fr. 08:00 – 12:00 Uhr, Mo 14:00 – 16:00 Uhr und Do 14:00 – 18:00 Uhr) in die Eröffnungsbilanz und die Anlagen nehmen.

Aktiva                                                  Eröffnungsbilanz zum 01.01.2016                                                        Passiva

Gemeinde Neuberend

O:\_AB I - Finanzen\Doppik\Eröffnungsbilanzen\GKZ 17\Eröffnungsbilanz GKZ 17 NeuberendEröffnungsbilanz GKZ 17 Neuberend496



€ €

1. Anlagevermögen 1. Eigenkapital

1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 1.1 Allgemeine Rücklage 753.517,54

1.2 Sonderrücklage 0,00

1.2  Sachanlagen 1.3 Ergebnisrücklage 113.027,48

1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag 0,00

1.2.1  Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 0,00

1.2.1.1 Grünflächen 34.119,63 1.6 nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag 0,00

1.2.1.2 Ackerland 56,47

1.2.1.3 Wald, Forsten 0,00 2. Sonderposten

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 7.960,75

2.1  für aufzulösende Zuschüsse 10.262,91

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  

1.2.2.1  Kinder- und Jugendeinrichtungen 0,00 2.2  für aufzulösende Zuweisungen 168.360,15

1.2.2.2  Schulen 0,00

1.2.2.3  Wohnbauten 0,00 2.3  für Beiträge

1.2.2.4  Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude 116.293,68 2.3.1  aufzulösende Beiträge 12.871,13

2.3.2  nicht aufzulösende Beiträge 0,00

1.2.3  Infrastrukturvermögen

1.2.3.1  Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 105.195,29 2.4  für Gebührenausgleich 3.552,64

1.2.3.2  Brücken und Tunnel 0,00

1.2.3.3  Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen 0,00 2.5  für Treuhandvermögen 0,00

1.2.3.4  Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen 14.198,69

1.2.3.5  Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen 157.838,52 2.6  für Dauergrabpflege 0,00

1.2.3.6  Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 18.146,28

2.7  für sonstige Sonderposten 0,00

1.2.4  Bauten auf fremdem Grund u. Boden 0,00

1.2.5  Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 0,00 3.  Rückstellungen

1.2.6  Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 206.570,44 3.1  Pensions-/Beihilferückstellung 0,00

1.2.7  Betriebs- und Geschäftsausstattung 4.399,20 3.2  Altersteilzeitrückstellung 0,00

1.2.8  Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 0,00 3.3  Rückstellung für später entstehende Kosten 0,00

1.3  Finanzanlagen 3.4  Altlastenrückstellung 0,00

1.3.1  Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 3.5  Steuerrückstellung 0,00

1.3.2  Beteiligungen 150,00 3.6  Verfahrensrückstellung 0,00

1.3.3  Sondervermögen 0,00 3.7  Finanzausgleichsrückstellung 0,00

1.3.4  Ausleihungen 3.8  Instandhaltungsrückstellung 0,00

1.3.4.1  Ausleihungen an verbundeneUnternehmen, Beteiligungen, 0,00

 Sondervermögen 3.9  Sonstige andere Rückstellungen 0,00

1.3.4.2  Sonstige Ausleihungen 0,00

1.3.5  Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 4.  Verbindlichkeiten

4.1  Anleihen 0,00

2. Umlaufvermögen
4.2  Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

2.1  Vorräte 4.2.1  von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen 0,00

4.2.2  vom öffentlichen Bereich 0,00

2.1.1  Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, 0,00 4.2.3  vom privaten Kreditmarkt 0,00

2.1.2  unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen, 0,00

2.1.3  fertige Erzeugnisse und Waren, 0,00 4.3  Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten 0,00

2.1.4  Geleistete Anzahlungen 0,00

4.4  Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich 0,00

2.2  Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände  gleichkommen

2.2.1  Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen 12.633,67 4.5  Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 4.037,17

2.2.2  Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 2.330,52

   2.2.3  Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen 758,66 4.6  Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 737,00

2.2.4  Sonstige Privatrechtliche Forderungen 0,00

2.2.5  Sonstige Vermögensgegenstände 0,00 4.7  Sonstige Verbindlichkeiten 0,00

2.3  Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00

5.  Passive Rechnungsabgrenzung 0,00

2.4  Liquide Mittel 280.311,76

3. Aktive Rechnungsabgrenzung 105.402,46

4. Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag 0,00

1.066.366,02 1.066.366,02

Brodersby, 06.10.2016 gez. Bernd Blohm

Ort, Datum Bürgermeister

Die vorstehende Eröffnungsbilanz der Gemeinde Brodersby wird hiermit öffentlich bekanntgemacht.

Gemäß § 95 n Abs. 4 und 6 der Gemeindeordnung kann jeder Einsicht (im Amt Südangeln, Toft 7, 24860 Böklund, Zi 309,

Öffnungszeiten: Mo – Fr. 08:00 – 12:00 Uhr, Mo 14:00 – 16:00 Uhr und Do 14:00 – 18:00 Uhr) in die Eröffnungsbilanz und die Anlagen nehmen.

Aktiva                                                  Eröffnungsbilanz zum 01.01.2016                                                        Passiva

Gemeinde Brodersby
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Amt Südangeln  Konten der Amtskasse   Öffnungszeiten 
Der Amtsdirektor Nord-Ostsee Sparkasse   Mo. – Fr. 08.00 – 12.00 Uhr  

Toft 7 ∙ 24860 Böklund BLZ. 217 500 00 ∙ Konto 96 003 366  Mo.    14.00 – 16.00 Uhr 
 IBAN DE10 2175 0000 0096 0033 66  Do.   14.00 – 18.00 Uhr  
Telefon (Zentrale) BIC NOLADE21NOS   und nach Vereinbarung 
04623 78-0   
 Schleswiger Volksbank eG    
Telefax BLZ. 216 900 20 ∙ Konto 500 020 
04623 78-400 IBAN DE41 2169 0020 0000 5000 20 
 BIC GENODEF1SLW 
   

 

 
Amt Südangeln ∙ Postfach 11 52 ∙ 24858 Böklund 

 

 
 
 
 
BEKANNTMACHUNG 
 

Böklund, 
 

21. Oktober 2016 

Abteilung 
 

Baurecht 

Aktenzeichen 
 

      

Auskunft erteilt 
 

Svenja Linscheid 

Telefon 
 

04623 78-407 

Raum 407 

E-Mail svenja.linscheid 
@amt-suedangeln.de 

Internet 
 

www.amt-suedangeln.de 

 
 
1. Änderung (Erweiterung) des Bebauungsplanes Nr. 11 „Missunder Fährhaus“ der  
Gemeinde Brodersby 
 

 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Brodersby hat in der Sitzung am 15.09.2016 die 1. Änderung (Erwei-
terung) des Bebauungsplanes Nr. 11 „Missunder Fährhaus“ für das westlich der Schlei, nördlich und östlich 
der „Missunder Fährstraße“ (Landesstraße 189) im Ortsteil Burg der Gemeinde Brodersby (siehe anliegende 
Übersichtskarte), bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), als Satzung beschlossen.  

Dieses wird hiermit bekanntgemacht. 
 
Die 1. Änderung (Erweiterung) des Bebauungsplanes Nr. 11 „Missunder Fährhaus“ tritt mit Beginn des 
29.10.2016 in Kraft.  Alle Interessierten können die 1. Änderung (Erweiterung) des Bebauungsplanes Nr. 11 
„Missunder Fährhaus“ mit der Begründung in der Amtsverwaltung in Böklund, Toft 7, 24860 Böklund, Zimmer 
407, während der o.g. Öffnungszeiten einsehen und über den Inhalt Auskunft erhalten. 
 
Beachtliche Verletzungen der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 des Baugesetzbuches (BauGB) bezeichne-
ten Verfahrens- und Formvorschriften sowie der in § 214 Abs. 2 BauGB bezeichneten Vorschriften werden 
unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb von eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber 
der Gemeinde geltend gemacht worden sind. Dasselbe gilt für die nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtli-
chen Mängel des Abwägungsvorgangs. Dabei ist der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel be-
gründen soll, darzulegen (§ 215 Abs. 1 BauGB). 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die fristgemäße Geltendma-
chung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe durch diese Änderung des Bebauungsplanes in eine 
bisher zulässige Nutzung und über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen.  
 
Unbeachtlich ist ferner eine Verletzung der in § 4 Abs. 3 Gemeindeordnung bezeichneten landesrechtlichen 
Formvorschriften über die Ausfertigung und Bekanntmachung der Bebauungsplansatzung sowie eine Verlet-
zung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines 
Jahres seit Bekanntmachung der Satzung gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung der verletzten Vor-
schrift und der Tatsache, die die Verletzung ergibt, geltend gemacht worden ist. 
 
 
 
Im Auftrage: 
 
gez. Linscheid   Siegel 
 
 
 

498



 

GEMEINDE BRODERSBY 
 
1. Änderung (Erweiterung) des 
Bebauungsplanes Nr. 11 „Missunder Fährhaus“ 
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Gemeinde Böklund 
Der Bürgermeister 
- Finanzausschuss - 

 

 
 
 

 
Gemeinde Böklund * Postfach 11 52 * 24858 Böklund 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Einladung  
 
 
 
zu einer Sitzung des Finanzausschusses der Gemeinde Böklund  
 

Sitzungstermin: Montag, 07.11.2016, 18:30 Uhr 

Ort, Raum: Raum 201, Ebene 2, der Amtsverwaltung, Toft 7, 24860 Böklund 

 
 

Tagesordnung: 
 
1. Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Festsetzung der 

Tagesordnung  

      

2. Bericht des Ausschussvorsitzenden        

3. Einwohnerfragestunde        

4. Beratung und Beschlussfassung über den Haushalt 2017 
(Haushaltssatzung und -plan mit Investitionsprogramm bis 2020)  

VO/2016/0738 
Versand später   

5. Verschiedenes        

 
 
Mit freundlichem Gruß 
 
gez. Cornelia Bröge 
Ausschussvorsitzende 
 
 

Toft 7, 24860 Böklund 
 
 Amtsverwaltung 04623 78-0 
     Telefax 04623 78-400 
 
 Ausschussvors. 04623 817 
 
Böklund, den 27.10.2016 

 
Mitteilungsblatt   
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Amt Südangeln 
Der Amtsvorsteher 
- Finanzausschuss - 

 

 
 
 

 
Amt Südangeln * Postfach 11 52 * 24858 Böklund 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Einladung  

 
 
 
zu einer Sitzung des Finanzausschusses des Amtes Südangeln  
 

Sitzungstermin: Dienstag, 08.11.2016, 19:00 Uhr 

Ort, Raum: Sitzungssaal der Amtsverwaltung, Toft 7, 24860 Böklund 

 
 

Tagesordnung: 

 

1. Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Festsetzung der 
Tagesordnung  

      

2. Bericht des Ausschussvorsitzenden        

3. Einwohnerfragestunde        

4. Beratung und Beschlussfassung über die Erhöhung der 
Verwaltungskostenpauschale des Amtes Südangeln für 
kostenrechnende Einrichtungen und die Verwaltungskostenpauschale 
für den Bauhof zum 01.01.2017  

VO/2016/0558 

5. Beratung und Beschlussfassung über die Optionserklärung der 
juristischen Personen des öffentlichen Rechts gem. § 27 Absatz 22 Satz 
3 Umsatzsteuergesetz (UStG)  

VO/2016/0693 

6. Beratung und Beschlussfassung über den Haushalt 2017 
(Haushaltssatzung- und -plan mit Investitionsprogramm bis 2020)  

VO/2016/0736 

7. Verschiedenes        

 
 
Mit freundlichem Gruß 
gez. Johannes Petersen 
Ausschussvorsitzender 

Toft 7, 24860 Böklund 
 
 Amtsverwaltung 04623 78-0 
     Telefax 04623 78-400 
 
 Ausschussvors. 04623 189 580 
 
Böklund, den 27.10.2016 

 
Mitteilungsblatt   
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Gemeinde Stolk 
Der Bürgermeister 
- Kulturausschuss - 

 

 
 

 
Gemeinde Stolk  * Postfach 11 52 * 24858 Böklund 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Einladung  

 
 
 
zu einer Sitzung des Kulturausschusses der Gemeinde Stolk  
 

Sitzungstermin: Mittwoch, 09.11.2016, 19:30 Uhr 

Ort, Raum: Gaststätte "Zum Goldenen Stern", Hauptstraße 6, 24890 Stolk 

 

 
 
 

Tagesordnung: 
 
1. Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Festsetzung der 

Tagesordnung  

      

2. Gemeinsames Essen        

3. Rückblick 2016 und Ausblick auf den Rest des Jahres        

4. Öffentlichkeitsarbeit        

5. Termine 2017        

6. Verschiedenes        

 
 
Mit freundlichem Gruß 
 
gez. Hans-Werner Staritz 
Ausschussvorsitzender 
 
 

Toft 7, 24860 Böklund 
 
 Amtsverwaltung 04623 78-0 
     Telefax 04623 78-400 
 
 Bürgermeister 04623 185 868 

 Ausschussvors. 0175 784 95 99 

 
Böklund, den 17.10.2016 
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Gemeinde Uelsby 
Der Bürgermeister 
- Ausschuss für Finanzen, Jugend und Kultur - 

 

 
 

 
Gemeinde Uelsby * Postfach 11 52 * 24858 Böklund 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Einladung  

 
 
 
zu einer Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Jugend und Kultur der Gemeinde Uelsby  
 

Sitzungstermin: Donnerstag, 10.11.2016, 18:00 Uhr 

Ort, Raum: Raum 311, Ebene 3, der Amtsverwaltung, Toft 7, 24860 Böklund 

 
 

Tagesordnung: 

 

1. Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Festsetzung der 
Tagesordnung  

      

2. Bericht des Ausschussvorsitzenden        

3. Einwohnerfragestunde        

4. Beratung und Beschlussfassung über die Optionserklärung der 
juristischen Personen des öffentlichen Rechts gem. § 27 Absatz 22 Satz 
3 Umsatzsteuergesetz (UStG)  

VO/2016/0691 

5. Beratung und Beschlussfassung über die Eröffnungsbilanz der 
Gemeinde Uelsby zum 01.01.2016  

VO/2016/0659 

6. Beratung und Beschlussfassung über den Haushalt 2017 
(Haushaltssatzung und -plan mit Investitionsprogramm bis 2020)  

VO/2016/0740
Versand 
später   

7. Verschiedenes        

 
 
Mit freundlichem Gruß 
 
gez. Johannes Nissen 
Ausschussvorsitzender 

Toft 7, 24860 Böklund 
 
 Amtsverwaltung 04623 78-0 
     Telefax 04623 78-400 
 
 Bürgermeister 04623 180 058 

 Ausschussvors. 04623 189 555 

 
Böklund, den 27.10.2016 
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Schulverband Auenwaldschule Böklund 
Der Schulverbandsvorsteher 
- Hauptausschuss -   

 

 
 
 

 
Schulverband Auenwaldschule * Postfach 11 52 * 24858 Böklund 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Einladung  

 
 
 
zu einer Sitzung des Hauptausschusses des Schulverbandes Auenwaldschule Böklund  
 

Sitzungstermin: Donnerstag, 10.11.2016, 19:00 Uhr 

Ort, Raum: Sitzungssaal der Amtsverwaltung, Toft 7, 24860 Böklund 

 

Hinweis: 
Die nächste Schulverbandsversammlung findet am Mittwoch, dem 23. November 2016, 
um 19:30 Uhr, in der Auenwaldschule statt. 
 

Tagesordnung: 
 

Öffentlicher Teil 

1. Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Festsetzung der 
Tagesordnung  

      

2. Einwohnerfragestunde        

3. Bericht des Schulverbandsvorstehers        

4. Bericht der Schulleitungen        

4.1. Grundschule        

4.2. Gemeinschaftsschule        

5. Beratung und Beschlussfassung über die Entwurfsplanung des 
Lehrerzimmerumbaus und der Grundschultrakterweiterung  

VO/2016/0739 

6. Beratung und Beschlussfassung über die Einführung eines Logos für 
den Schulverband  

VO/2016/0741 

7. Beratung und Beschlussfassung über die Optionserklärung der 
juristischen Personen des öffentlichen Rechts gem. § 27 Absatz 22 
Satz 3 Umsatzsteuergesetz (UStG)  

VO/2016/0694 

Geschäftsführung Amt Südangeln 
Toft 7, 24860 Böklund 
 
 Amtsverwaltung 04623 78-0 
Frau Stallbaum 04623 78-411 
     Telefax 04623 78-400 
 
 Ausschusvors. 04623 71 84 
 
Böklund, den 27.10.2016 
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8. Beratung und Beschlussfassung über die Investitionen 2017 
  

VO/2016/0742 

9. Beratung und Beschlussfassung über den 1. Nachtragshaushalt 2016 
  

Versand später     

10. Beratung und Beschlussfassung über den Haushalt 2017 
(Haushaltssatzung und -plan mit Investitionsprogramm bis 2020)  

Versand später     

11. Verschiedenes        

Voraussichtlich nichtöffentlicher Teil 

12. Personalangelegenheiten        

Öffentlicher Teil 

13. Bekanntgabe der im nichtöffentlichen Teil gefassten Beschlüsse        

 
 
Mit freundlichem Gruß 
 
gez. Johannes J. Petersen 
Ausschussvorsitzender 
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Gemeinde Nübel 
Der Bürgermeister 
- Bauausschuss - 

 

 
 

 
Gemeinde Nübel * Postfach 11 52 * 24858 Böklund 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Einladung  

 
 
 
zu einer Sitzung des Bauausschusses der Gemeinde Nübel  
 

Sitzungstermin: Mittwoch, 23.11.2016, 19:00 Uhr 

Ort, Raum: Mehrzweckraum der Grundschule, Schulstraße 2, 24881 Nübel 

 
 

Tagesordnung: 
 
1. Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Festsetzung der 

Tagesordnung  

      

2. Bericht des Ausschussvorsitzenden        

3. Einwohnerfragestunde        

4. Beratung und Beschlussfassung über anstehende Wegesanierung        

5. Beratung und Beschlussfassung über Knickpflege in der Gemeinde        

6. Vorbereitung Gespräch mit der Landwirtschaft        

7. Verschiedenes        

 
 
Mit freundlichem Gruß 
 
gez. Peter Ohl 
Ausschussvorsitzender 
 
 

Toft 7, 24860 Böklund 
 
 Amtsverwaltung 04623 78-0 
     Telefax 04623 78-400 
 
 Bürgermeister 04621 56 66 

 Ausschussvors. 04621 953 778 

 
Böklund, den 21.10.2016 
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